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Weg vom Tisch ist damit auch die Wunsch-
klammer „Schutz der Ozonschicht“ mit 
„Klimaschutz“ in Umsetzung der Ziele des 
Kyoto-Protokolls, die sich das Bundesum-
weltministerium in Anlehnung an das 
F-Gase-Eckpunktepapier vom 27. Septem-
ber 2002 bis vor kurzem noch gewünscht 
hatte; siehe Interview mit MinD Dr. Lahl in 
KK 1/2005 (S. 12 bis 15).

Der Berg hat jahrelang gekreißt – und 
statt der noch am 24. September 2004 (ein 
für die Branche denkwürdiger Freitag in 
Bonn!) avisierten Chemikalien-Klima-
schutzverordnung (ChemKlimaV) ist nun 
(endlich) die ChemOzonSchichtV herausge-
kommen. In Langschrift „Verordnung über 
Stoffe, die die Ozonschicht schädigen“.

Das Bundesumweltministerium fasst 
das bisherige Handlungsdefizit (worüber 
die KK  in den vergangenen Jahren schon 
öfters geklagt hat) in seinem dazugehöri-
gen Anschreiben vom 21. Januar 2004 – 
dies erklärend – mit folgendem Wortlaut 
zusammen:

„Durch das In-Kraft-Treten der Verord-
nung (EG) Nr. 2037/2000 kam es in 
Deutschland zu weit reichenden vollzugs-
unfreundlichen Überschneidungen zwi-
schen nationalem Recht und unmittelbar 
geltendem EG-Recht (Anmerkung der Re-
daktion: Dies trifft z. B. auf die Artikel 16 
und 17 zu!). Ziel der vorgesehenen Neure-
gelungen ist es, die nationalen Vorschriften 
auf diejenigen Regelungen zu beschränken, 

die über den Inhalt der EG-Verordnung 
hinaus erforderlich sind, um das bisherige 
deutsche Schutzniveau aufrecht zu erhal-
ten. Damit wird klarer als bisher, welche 
Regelungen sich aus unmittelbar gelten-
dem EG-Recht und welche aus nationalem 
Recht ergeben, was Rechtsanwendung und 
Vollzug wesentlich erleichtern wird.“

Gegenüber dem bisherigen Rechtszu-
stand ausgebaut – so das BMU – werden 
nun die Vorschriften zur Rückgewinnung 
und Rücknahme geregelter Stoffe sowie 
zur Dichtigkeitsprüfung bestimmter Ein-
richtungen und Produkte. Dazu auszugs-
weise die nähere Wiedergabe von Wortlau-
ten aus dem Verordnungsentwurf, soweit 
diese für Kälte-Klima-Fachbetriebe beson-
ders relevant sind:

§ 3 Kennzeichnungsvorschriften
(1)  Unbeschadet der Kennzeichnungsvor-

schriften der Gefahrstoffverordnung 
sind nach den §§ 13 und 15 des Chemi-
kaliengesetzes zu kennzeichnen

 1.  mit dem Hinweis „Enthält ozonab-
bauenden FCKW“ Kältemittel, die in 
Gruppe I oder II des Anhangs I der 
Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 auf-
geführte Stoffe mit einem Massenge-
halt von insgesamt mehr als 1 vom 
Hundert enthalten,

 2.  mit dem Hinweis „Enthält ozonab-
bauenden H-FCKW“ a) Kältemittel, 
b) Schaumstoffe, die in Gruppe VIII 
des Anhangs I der Verordnung (EG) 
[...] enthalten.

§ 4 Rückgewinnung 
verwendeter Stoffe
(1)  Für die Rückgewinnung von gere-

gelten Stoffen im Sinne von Art. 2 
vierter Anstrich der Verordnung (EG) 
Nr. 2037/2000 und sie enthaltenen Zu-
bereitungen nach Artikel 16 Abs. 1 bis 
3 der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 
ist der Besitzer der Einrichtung, 
des Gerätes oder des sonstigen Pro-
dukts, das den geregelten Stoff enthält, 

verantwortlich. Der Verantwortliche 
nach Satz 1 kann die Erfüllung seiner 
Verpflichtungen Dritten übertragen.

(2)  Hersteller und Vertreiber [...] sind ver-
pflichtet, diese nach Gebrauch zurück-
zunehmen oder die Rücknahme durch 
einen von ihnen bestimmten Dritten 
sicherzustellen.

(3)  Wer 1. nach Absatz 2 Stoffe oder Zube-
reitungen zurücknimmt oder als Betrei-
ber einer Entsorgungsanlage in Absatz 1 
genannte Stoffe und Zubereitungen ent-
sorgt, hat über Art und Menge der zu-
rückgenommenen oder entsorgten Stoffe 
und Zubereitungen sowie über deren 
Verbleib Aufzeichnungen zu führen. [...].

§ 5 Verhinderung des Austritts 
in die Atmosphäre
(1)  Wer Einrichtungen, Geräte oder sonstige 

Produkte betreibt, wartet, außer Betrieb 
nimmt oder entsorgt, die geregelte Stof-
fe [...] enthalten, hat ein Austreten dieser 
Stoffe oder Zubereitungen in die Atmos-
phäre zu verhindern oder, sofern dies 
nach dem Stand der Technik nicht mög-
lich ist, auf das dem Stand der Technik 
entsprechende Maß zu reduzieren. [...].

(2)  Wer Einrichtungen, Geräte oder sons-
tige Produkte betreibt, die ein Kilo-
gramm oder mehr der geregelten 
Stoffe im Sinne von Artikel 2 [...] ent-
halten, hat dafür zu sorgen, dass die 
Einrichtungen, Geräte oder sonstigen 
Produkte regelmäßig fachgerecht in-
spiziert und gewartet werden. Die 
Häufigkeit der erforderlichen Inspek-
tionen und Wartungen ist abhängig 
vom Alter, der Qualität und der Größe 
des betreffenden Erzeugnisses und 
muss in einem Betriebshandbuch an-
hand der vom Hersteller gemachten 
Angaben festgeschrieben sein. Die 
Einrichtungen, Geräte oder sonstigen 
Produkte sind jedoch mindestens ein-
mal jährlich mittels geeignetem Gerät 
auf Undichtigkeiten zu überprüfen. 
Festgestellte Undichtigkeiten sind 
sofort zu beseitigen. Über die Ins-

Künftige Verordnung ergänzt (EG) Nr. 2037/2000 vom 20. Juni 2000 . . . 

Chemikalien-Ozonschichtverordnung
. . . und setzt dann die FCKW-Halon-Verbots-Verordnung von 1991 außer Kraft

In dem seit Ende Januar vorliegen-
den Verordnungsentwurf, der zu-
gleich die FCKW-Halon-Verbots-
Verordnung vom 6. Mai 1991 
ablösen wird, werden Verbote und 
Beschränkungen zu bestimmten 
Einsatzbereichen von FCKW und 
H-FCKW normiert, nun aber auch 
der Konkretisierungsauftrag aus 
den Artikeln 16 und 17 der EU-Ver-
ordnung (EG) Nr. 2037/2000 erfüllt.
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pektionen und Wartungen, einschließ-
lich der Dichtheitsprüfungen und etwa-
iger Instandsetzungsarbeiten, sind im 
Betriebshandbuch unter Angabe von 
Art und Menge eingesetzter oder rück-
gewonnener Kältemittel Aufzeichnun-
gen zu führen, die der Betreiber min-
destens zehn Jahre lang aufzubewah-
ren und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen hat. Die Sätze 1 
bis 5 gelten nicht für industriell vorge-
fertigte Einrichtungen, Geräte oder 
sonstige Produkte mit bis zu 3 Kilo-
gramm Kältemittel in einem dauerhaft 
geschlossenen Kältemittelkreislauf, 
die werkseitig mit Kältemittel vorge-
füllt und einer Dichtheitsprüfung im 
Rahmen einer Werksausgangsprüfung 
unterzogen wurden.

(3)  Einrichtungen, Geräte oder sonstige 
Produkte, die mehr als 20 Kilogramm 
der geregelten Stoffe im Sinne von 
Artikel 2 [...] in Reinform oder als Be-
standteil einer Zubereitung als Kälte-
mittel enthalten, dürfen nur betrieben 
werden, wenn der Kältemittelverlust 
bezogen auf die gesamte Kältemittel-
füllmenge in den vorausgegangenen 12 
Monaten nachweislich weniger als 5 
vom Hundert betrug. Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Einrichtung, das Gerät oder 
das sonstige Produkt nach einem Scha-
densfall instand gesetzt wurde und in 
den der Instandsetzung folgenden 12 
Monaten eine Unterbrechung der in 
Satz 1 genanten Verlustraten angenom-
men werden kann.

§ 6 Persönliche Voraussetzungen 
für bestimmte Arbeiten
(1)  Die Rückgewinnung oder Rücknahme 

von geregelten Stoffen im Sinne von 
Art. 2 [...] sowie nach § 4 [...] sowie 
nach § 5 Abs. 2 [...] darf nur von Per-
sonen durchgeführt werden, die 

 1.  die erforderliche Sachkunde nach-
gewiesen haben,

 2.  über die hierzu erforderliche techni-
sche Ausstattung verfügen,

 3.  zuverlässig sind und
 4.  im Falle der Inspektions- und War-

tungstätigkeit nach § 5 Abs. 2 hin-
sichtlich dieser Tätigkeiten keinen 
Weisungen unterliegen.

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 dürfen im Fal-
le des § 5 Abs. 2 Satz 1 Routineinspektionen 
an kältetechnischen Einrichtungen, die kei-
nen Eingriff in den Kältemittelkreislauf 
erfordern, durch Betriebspersonal durch-
geführt werden, welches zuvor durch einen 
Sachkundigen unterwiesen wurde.

(2)  Die erforderliche Sachkunde nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 hat nachgewiesen, 
wer

 1.  eine zu der jeweiligen Tätigkeit be-
fähigende technische oder hand-
werkliche Ausbildung erfolgreich 
absolviert und vor nicht mehr als 5 
Jahren eine von der zuständigen 
Behörde durchgeführte oder aner-
kannte Prüfung nach Absatz 3 be-
standen hat, die den betreffenden 
Tätigkeitsbereich umfasst,

 2.  im Falle von Tätigkeiten an Kälte- 
und Klimaanlagen sowie Wärme-
pumpen die Abschlussprüfung 
als Kälteanlagenbauer/in oder 
als staatlich geprüfte/r Techni-
ker/in mit der Fachrichtung Käl-
teanlagentechnik bestanden hat 
oder 

 3. [...] vorweisen kann.
(3)  Die Prüfung nach Absatz 2 Nr. 1 er-

streckt sich auf die für den jeweiligen 
Aufgabenbereich erforderlichen Kennt-
nisse über die Anlagentechnik, die 
einschlägigen Vorschriften, Richtlinien 
und allgemein anerkannten Regeln der 
Technik sowie die wesentlichen Eigen-
schaften der betreffenden Stoffe und 
Zubereitungen und die mit ihrer Ver-
wendung verbundenen Gefahren. Sie 
kann auf einzelne Aufgabenbereiche 
beschränkt werden. Die Prüfung 
schließt sich an ein mindestens zwei-
tätiges Seminar an, in welchem die 
zuvor genannten Lerninhalte vermittelt 
werden. Über die bestandene Prüfung 
wird ein Nachweis ausgestellt, der die 
Angabe der von der Prüfung erfassten 
Aufgabenbereiche enthält.

In den weiteren Paragraphen des Entwurfs 
einer Chemikalien-Ozonschichtverord-
nung werden die buß- und strafrechtsbe-
wehrten Ordnungswidrigkeiten beschrie-
ben sowie in § 8 die Straftaten spezifiziert. 
Schließlich sagt § 9 aus, dass mit einem 
In-Kraft-Treten der Verordnung am ersten 
Tag des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats zu rechnen ist.

Abschließend ist zum richtigen Ver-
ständnis dieses Beitrags zu erwähnen, dass 
nach Auswertung der im BMU eingegange-
nen schriftlichen Stellungnahmen – Frist: 
28. Februar 2005 – nicht unbedingt damit 
zu rechnen ist, dass es auf Grundlage der 
Festlegungen im Chemikaliengesetz noch 
zu einer mündlichen Erörterung des VO-
Entwurfs mit den so genannten „beteilig-
ten Kreisen“ kommen wird. Dieser Hin-
weis steht also im Widerspruch zu der 
Vorankündigung in den BIV-“Schlagzeilen“, 
KK 1/2005, Seite 53, meint  P. W.


